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AiD - Arbeitsschutz im DRK

UnfallversicherungstrÃ¤ger und sollten als Richt- schnur herangezogen werden. Literaturhinweise: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. DGUV Vorschrift 1 ... 
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Fachwissen zur Arbeitssicherheit für Führungskräfte und Leitungskräfte



Die neue DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention Die Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ ist eine der wichtigsten Unfallverhütungsvorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung. Sie regelt die grundlegenden Rechte und Pflichten der Unternehmer und der Versicherten. Bislang gab es zwei Schriften mit diesem Titel: BGV A1 und GUV-V A1. Diese wurden nun in der DGUV Vorschrift 1 vereint und überarbeitet. Im Laufe dieses Jahres wird die neue DGUV Vorschrift 1 in Kraft treten. Mit der Bekanntgabe der DGUV Vorschrift 1 durch den jeweiligen Unfallversicherungsträger tritt die Vorschrift in Kraft und hebt gleichzeitig die Unfallverhütungsvorschriften BGV A1 und GUV-V A1 auf. Ziel der Zusammenlegung der beiden Schriften war es, ein transparentes Vorschriften- und Regelwerk zu schaffen, das frei von Doppelregelungen ist. Die wesentlichen Änderungen in Bezug auf die abzulösenden Vorschriften werden hier kurz vorgestellt.



Staatliches Recht für alle Versicherten Das staatliche Arbeitsschutzrecht verpflichtet den Arbeitgeber und dient ausschließlich der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz der Beschäftigten. Jedoch sind ehrenamtlich Tätige keine Beschäftigten, da sie weder Arbeitnehmer sind, noch Auszubildende oder Beamte (siehe § 2 Abs. 2 ArbSchG). Im autonomen Recht der Unfallversicherungsträger werden die Ehrenamtlichen aber erfasst – hier spricht man von Unternehmern und Versicherten. Diese Begriffe sind weiter gefasst und schließen einen größeren Personenkreis ein (siehe z.B. § 2 Abs. 1 Nr. 12 SGB VII). Um die Regelungen des staatlichen Rechts aber auch auf die Ehrenamtlichen anwenden zu können, wurde folgende Formulierung aufgenommen: „Die in staatlichem Recht bestimmten Maßnahmen gelten auch zum Schutz von Versicherten, die keine Beschäftigten sind.“ (§ 2 Abs. 1 DGUV Vorschrift 1)



Redaktion: Björn Vetter, Landesbeauftragter für Arbeitsschutz DRK-Landesverband Baden-Württemberg e.V. Verantwortlich für den Inhalt: Katy Völker, Beauftragte Arbeitssicherheit für die Wasserwacht Michael Kasper, Fachkraft für Arbeitssicherheit



Das heißt, für alle gelten die gleichen Rechtsvorschriften! Aber da die Versichertengruppen sehr unterschiedlich sind, gilt der „Grundsatz der Verhältnismäßigkeit“. Dieser besagt, dass Maßnahmen geeignet, erforderlich und angemessen sein müssen. Was heißt das nun konkret für uns Ehrenamtliche?



Gefährdungsbeurteilung und Rangfolge der Schutzmaßnahmen Eine Gefährdungsbeurteilung wie in einem Betrieb, in dem Maschinen hergestellt werden, ist so für einen Einsatz, z.B. einer Schnelleinsatzgruppe (SEG), nicht immer möglich. In der Regel liegen zu Beginn eines SEG-Einsatzes keine genauen Informationen über die möglichen Gefährdungen, über Art und Ausmaß der Schadenslage und die örtlichen Gegebenheiten vor. Um Gefährdungen trotzdem angemessen zu berücksichtigen, müssen die Dienstvorschriften beachtet werden. Die üblicherweise geltende Rangfolge der Schutzmaßnahmen (technische vor organisatorische vor persönliche Maßnahmen) kann gegebenenfalls nicht eingehalten werden. Die organisatorischen Maßnahmen und persönliche Schutzmaßnahmen (z.B. Persönliche Schutzausrüstung) erlangen daher eine besondere Bedeutung. Im Einsatzfall kann unter bestimmten Umständen vom staatlichen Arbeitsschutzrecht abgewichen werden, wenn die Dienstvorschriften sowie ggf. das spezifische Regelwerk der DGUV beachtet werden. Außerhalb des Einsatzfalls gilt jedoch zwingend das autonome und das staatliche Arbeitsschutzrecht als Stand der Technik und der Arbeitsmedizin. Somit müssen für planbare Einsätze auf jeden Fall Gefährdungsbeurteilungen erstellt sowie die Rangfolge der Schutzmaßnahmen berücksichtigt werden.



E-Mail: [email protected] http://www.baden-wuerttemberg.drk.de/arbeitsschutz/downloads/ http://facebook.com/AiDArbeitsschutzimDRK AiD-Gesamtverzeichnis: http://goo.gl/w2HQ3D Seite 1 von 2



Fachwissen zur Arbeitssicherheit für Führungskräfte und Leitungskräfte Bestellung von Sicherheitsbeauftragten In Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 „Beschäftigten“ müssen Sicherheitsbeauftragte bestellt werden (§ 22 Abs. 1 SGB VII) – hier wird der Beschäftigtenbegriff im Sozialgesetzbuch VII auch auf die Ehrenamtlichen ausgeweitet (Verweis auf § 2 Abs. 1 Nr. 12 SGB VII). Wie viele Sicherheitsbeauftragte bestellt werden müssen, ergibt sich nun aus verbindlichen Kriterien: 1. bestehende Unfall- und Gesundheitsgefahr (entsprechend der Gefährdungsbeurteilung) 2. räumliche Nähe der Sicherheitsbeauftragten zu den Versicherten (z.B. unterschiedliche Gebäude = unterschiedliche Sicherheitsbeauftragte) 3. zeitliche Nähe der Sicherheitsbeauftragten zu den Versicherten (z.B. mind. ein Sicherheitsbeauftragter pro Schicht) 4. fachliche Nähe der Sicherheitsbeauftragten zu den Versicherten (d.h. ähnliche Qualifikation, Kenntnisse und Erfahrungen) 5. Anzahl der Versicherten (Sicherheitsbeauftragten sollen die Versicherten in ihrem Bereich alle persönlich kennen) Alle Kriterien müssen gleichrangig beachtet und geprüft werden. Das heißt beispielweise, dass ein Sicherheitsbeauftragter aus dem Hauptamt nicht Sicherheitsbeauftragter in einer Gemeinschaft sein kann, wenn er dort nicht tätig ist. Für die Versicherten der Unfallkasse des Bundes ergibt sich die Anzahl der Sicherheitsbeauftragten aus Anhang 3 zu § 1 Nr. 3 BundesunternehmenUnfallverhütungsverordnung (BUV).



Befähigung für Tätigkeiten Die Befähigung für Tätigkeiten wird nun nicht mehr in vielen einzelnen Unfallverhütungsvorschriften geregelt, sondern in der DGUV Vorschrift 1 aufgefangen (§ 7). Dort wird auf festgelegte Qualifizierungsanforderungen (z.B. für Gabelstaplerfahrer) verwiesen, auf die im Regelwerk weiter Bezug genommen wird.



heißt, Ehrenamtliche im DRK haben einen klaren Vorteil, da sie in Erster Hilfe aus- und regelmäßig fortgebildet werden. Sie können auch in ihrem Beruf als Ersthelfer eingesetzt werden. In der Anlage 2 der Vorschrift werden darüber hinaus die Voraussetzungen für die Ermächtigung als eine Stelle für die Aus- und Fortbildung in der Ersten Hilfe benannt. Eine Pflichtlektüre für alle Ausbildungsbeauftragten!



Arbeitsmedizinische Vorsorge In § 2 der Vorschrift wird auf die Aufzählung von staatlichen Arbeitsschutzvorschriften in Anlage 1 verwiesen. Diese Auflistung ist nicht abschließend. Weiterhin wird der Geltungsbereich der staatlichen Arbeitsschutzvorschriften auch für Unternehmer und Versicherte erweitert, die nicht unmittelbar durch die Anwendungsbereiche der staatlichen Arbeitsschutzvorschriften erfasst sind. In dieser Anlage ist insbesondere auch die Verordnung zur arbeitmedizinischen Vorsorge (ArbmedVV) enthalten. Das heißt, auch für die Ehrenamtlichen gilt die ArbmedVV. Die Unfallverhütungsvorschriften „Arbeitsmedizinische Vorsorge“ (BGV A4 bzw. GUV-V A4) werden außer Kraft gesetzt.



Neue DGUV Regel Die DGUV Vorschrift 1 wird von der DGUV Regel 100-001 konkretisiert. Die Regel trägt den gleichen Titel wie die Vorschrift: „Grundsätze der Prävention“. Die Regel erläutert, mit welchen konkreten Maßnahmen die Pflichten zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren erfüllt werden können. Zudem zeigen DGUV Regeln für die Bereiche mögliche Wege auf, für die es keine Arbeitsschutz- oder Unfallverhütungsvorschriften gibt. Sie bündeln das Erfahrungswissen aus der Präventionsarbeit der Unfallversicherungsträger und sollten als Richtschnur herangezogen werden.



Erste Hilfe In der Vorschrift wird nun konkret benannt, dass als Ersthelfer (in der Gemeinschaft, aber auch im Betrieb) auch diejenigen eingesetzt werden dürfen, die über eine sanitäts- oder rettungsdienstliche Ausbildung oder eine abgeschlossene Ausbildung in einem Beruf des Gesundheitswesens verfügen. Diese gelten als fortgebildet, wenn sie an Fortbildungen zur Ersten Hilfe regelmäßig teilnehmen und in ihrer beruflichen oder ehrenamtlichen sanitäts/rettungsdienstlichen Tätigkeit regelmäßig ErsteHilfe-Maßnahmen durchführen (§ 26 Abs. 3). Das



Literaturhinweise: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ (Mustertext) http://www.dguv.de/medien/inhalt/praevention/vorschr_regeln/vorschrift1/dguv_vorschrift_1.pdf



Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung DGUV Regel 100-001 „Grundsätze der Prävention“ http://www.dguv.de/medien/inhalt/praevention/vorschr_regeln/vorschrift-1/100001.pdf



Diese Veröffentlichung entspricht dem Stand des technischen Wissens zum Zeitpunkt der Herausgabe. Der Verwender muss die Anwendbarkeit auf seinen speziellen Fall und die Aktualität der ihm vorliegenden Fassung in eigener Verantwortlichkeit prüfen. Eine Haftung des DRK-Landesverbandes Baden-Württemberg e.V. und derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen.
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

TÃ¤tigkeit HÃ¤nde waschen, ggf. desinfizieren. Literaturhinweise, Quellen: Einfaches MaÃŸnahmenkonzept Gefahrstoffe. (EMKG). â–» Download und Informationen ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

28.11.2014 - Für ausreichende Übung und Fahrpraxis sorgen. Regelmäßige Fahrerlaubniskontrollen durchführen! ▫ Ladungssicherungskonzepte erstellen ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

dichtigkeit auf, das defekte Bauteil austau- schen. Die Dichtigkeitsprüfung ist bei jedem Flaschenwech- sel erneut durchzuführen und zu dokumentieren! 1 Diese ...










 


[image: alt]





AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Die Unfallkasse des Bundes hat ihr PKW-. UnfallverhÃ¼tungstraining neu aufgelegt. â–» Mehr Informationen: http://www.uk-bund-fahrtraining.de/ ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

GUV-V / BGV D34. BGG 937. Sonst Fachbetrieb / Sachkun- diger alle 2 Jahre schriftlicher Nach- weis empfohlen. (Betriebsbuch). Unterwiesene Person.
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

SichtprÃ¼fungs-Protokoll ist anzufertigen und aufzubewahren. â€¢. Sicherheitsbeauftragter ist fÃ¼r die Einhaltung der wÃ¶chentlichen Sichtkontrolle mit verantwortlich.
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

für Führungskräfte, Leitungskräfte und Mitarbeiter. Nr. 6 ○ Januar 2010. Immer auf der Höhe! Sicherer Einsatz von Leitern und. Tritten. Redaktion: Björn Vetter ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Auch die Kontrolle auf Erfüllung der angeordneten Arbeitsschutzmaßnahmen gehört zum. Aufgabenbereich. Aber auch hier gilt: Führungs- und Leitungskräfte.
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

keiten oder TÃ¤tigkeiten im Einsatzdienst, Rettungs- dienst, in der Logistik oder Blutspende. Eine Hilfestellung kann die BroschÃ¼re â€žWas stresst?â€œ der Unfallkasse ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Dr. jur Dieter MÃ¼ller, IVV Bautzen. E-Mail: [email protected] http://facebook.com/AiDArbeitsschutzimDRK http://baden-wuerttemberg.drk.de/arbeitsschutz/.
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

te Paket auf der Treppe, bleibt am VerlÃ¤ngerungs- kabel hÃ¤ngen oder fÃ¤llt Ã¼ber das achtlos hingelegte. Werkzeug oder das Einsatzmaterial. Gestolpert wird im ...










 


[image: alt]





AiD - Arbeitsschutz im DRK 

28.01.2014 - Nach einem Wechsel der Bereifung grundsÃ¤tzlich die Radmuttern / Radschrauben nach 50 km und nach 200 km mit einem richtig eingestellten ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Bewegung des FuÃŸes beim Gehen anpasst, beugt. Rutschen vor. Gleichzeitig soll er den ganzen FuÃŸ fest umschlieÃŸen und dadurch entsprechenden Halt.
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Unter wirtschaftli- cher Unternehmung ist jede organisatorische Zu- sammenfassung von persÃ¶nlichen und sÃ¤chlichen. Mitteln zu verstehen, die den Zweck hat, ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Bedeutung von Normen im DRK â€“ Alltag. Wichtige ... soziale Norm im Rahmen der Werteordnung inner- ... Instituts fÃ¼r Normung e.V. (DIN), die EuropÃ¤ischen.
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

25.07.2014 - ... AED in medizinischen Einrichtungen und. Betrieben vorgehalten werden, stand die Regelung des Â§ 5 Abs. 2 MPBetreibV im Widerspruch zur.
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

kann nur der Betreiber Auskunft geben. Deshalb im Zweifel: Immer grÃ¶ÃŸten Schutzabstand (5 m) wÃ¤hlen! Der Schutzabstand gilt vom tiefsten bzw. hÃ¶chs-.
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Fassung in eigener Verantwortlichkeit prÃ¼fen. Eine Haftung des DRK-Landesverbandes Baden-WÃ¼rttemberg. e.V. und derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen. Seite 2 von 2. Blutdruck und Puls in Ruhe und unter Last,. Lunge
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Diese Forderung hat das BMI mit der â€žBundes- unternehmen-UnfallverhÃ¼tungsverordnungâ€œ kurz. â€žBUVâ€œ vom 06.04.2006 erfÃ¼llt. Der Erlass, der ausdrÃ¼cklich ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

mÃ¼ssen geeignete MaÃŸnahmen fÃ¼r den Haut- schutz getroffen werden. In diesem Fachwissen wollen wir das systematische Vorgehen beim. Hautschutz etwas ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Michael Kasper – Fachkraft für Arbeitssicherheit Fachberater Arbeitsschutz. Seite 1 von 2. Foto: Christian Pannecke. Der Schutz der Mitarbeiter vor den Folgen ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

(z.B. KrankenhÃ¤user, Pflegeheime, Hilfsorganisationen usw.) Arbeiten Sie mit staatlichen, Landes- und Ã¶rtlichen Stellen, die fÃ¼r die Ã¶ffentli- che Gesundheit ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

henden Einzelschicksale erfassen. Todesgefahr Brandrauch. Etwa 80% der Todesopfer bei GebÃ¤udebrÃ¤nden sterben nicht durch die Flammen sondern durch ...
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AiD - Arbeitsschutz im DRK 

Eingesetzt wird der SegwayÂ® in erste Linie als. Patrouillefahrzeug bei Polizei, Sicherheitsdiens- ten und im SanitÃ¤tsdienst/Rettungsdienst. Seit Juli 2009 kann ...
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